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Remscheid, den 29. Juni 2025

Anfrage: Unter Auflagen erlaubtes Hahneköppen bei lokalen Brauchtumsvereinen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

bitte setzen Sie unsere folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates der Stadt am 2. Oktober
2025:

Ist ab sofort durch den gerichtlichen Vergleich zweier Solinger Brauchtumsvereine mit der Klingenstadt Solingen das
Hahneköppen unter Auflagen auch im hiesigen Stadtgebiet wieder erlaubt? Wenn nein: Warum nicht?

Begründung

Zwei Solinger Brauchtumsvereine schlossen mit der Klingenstadt Solingen am 24. Juni 2025 vor dem VG Düsseldorf
einen  Vergleich  (Az.:  23  K  6911/24),  der  vorsieht,  dass  das  Hahneköppen  mit  zuvor  geschlachteten  Tieren  unter
Auflagen weiterhin erlaubt bleibt. Da auch die Stadt Remscheid zum Zuständigkeitsbereich des VG Düsseldorf zählt,
sollte der vg. Vergleich ebenfalls rechtlich bindend sein.

Seit  dem vergangenen  Jahr  unterband das  Land Nordrhein-Westfalen die  Tradition  des  Hahneköppens  von  zuvor
geschlachteten Tieren mit  Hinweis auf  das TierSchG.  Das Hahneköppen in seiner heutigen Form gibt  es seit  dem
frühen 19. Jahrhundert. Manche mögen das Hahneköppen für makaber halten, doch das VG hat der Verbotskultur aus
„woker“ Motivation in diesem Punkt einen Riegel vorgeschoben.

Mit freundlichem Gruß

Nico Ernst
Fraktionsvorsitzender
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